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1 Einleitung 

Der zweite Teil des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) behandelt die 

Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen des Eingriffs. Die Berechnungen zum Ausgleich 

des Landschaftsbildes beziehen sich auf den Erlass für die Planung und Genehmigung von 

Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-

Erlass). Die Darstellungen der Eingriffe erfolgten im LBP Teil I. Somit ist dies eine 

Fortschreibung jenes Teils und gilt nur in Bezug auf diesen. 

 

2 Bilanzierung der Baumaßnahmen in der WEF Branden 

2.1 Biotopwert 

Bei der Ermittlung der zu überbauenden, bzw. beeinträchtigenden Biotope ergeben sich 

Verluste von Biotopwertpunkten, die an anderer Stelle durch Aufwertung vorhandener 

Strukturen ausgeglichen werden müssen. Die Bilanzierung des Eingriffes ergibt eine 

auszugleichende Differenz von 8.383 Biotopwertpunkten (BWP) (Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Bilanzierung des Baus der WEA 

WEA 01 (Bürgerenergie A31 Hohe Mark) 
    

Nr. Biotoptyp Code 
Biotop-

wert 

Flächen-
größe 
(m

2
) 

Biotopwert-
punkte 

Bestand 
    

1.1 Bankette VA, mr3 1 14 14 

1.2 Acker, intensiv, Wildkrautarten weitgehend 
fehlend HA0, aci 2 2.078 4.156 

   Zwischensumme: 4.170 

      Planung 

    2.1 Teilversiegelte Flächen (Schotterwege u. -
flächen) VF1 1 1.609 1.609 

2.2 Versiegelte Fläche (Mast-Fundament) VF0 0 452 0 

 
  

Zwischensumme: 1.609 

   
 

  Biotopwertpunkte (Planung - Bestand) = -2.561 

      WEA 02 (Bürgerenergie A31 Hohe Mark) 
    

Nr. Biotoptyp Code 
Biotop-

wert 

Flächen-
größe 
(m

2
) 

Biotopwert-
punkte 

Bestand 
    

1.1 Bankette VA, mr3 1 16 16 

1.2 Acker, intensiv, Wildkrautarten weitgehend 
fehlend HA0, aci 2 2.364 4.728 

   Zwischensumme: 4.744 
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Planung 

    2.1 Teilversiegelte Flächen (Schotterwege u. -
flächen) VF1 1 1.897 1.897 

2.2 Versiegelte Fläche (Mast-Fundament) VF0 0 452 0 

 
  

Zwischensumme: 1.897 

   
 

  Biotopwertpunkte (Planung - Bestand) = -2.847 

      WEA 03 (Bürgerenergie A31 Hohe Mark) 
    

Nr. Biotoptyp Code 
Biotop-

wert 

Flächen-
größe 
(m

2
) 

Biotopwert-
punkte 

Bestand 
    

1.1 Bankette VA, mr3 1 9 9 

1.2 Acker, intensiv, Wildkrautarten weitgehend 
fehlend HA0, aci 2 2.492 4.984 

   Zwischensumme: 4.933 

      Planung 

    2.1 Teilversiegelte Flächen (Schotterwege u. -
flächen) VF1 1 1.958 1.958 

2.2 Versiegelte Fläche (Mast-Fundament) VF0 0 452 0 

 
  

Zwischensumme: 2.018 

   
 

  Biotopwertpunkte (Planung - Bestand) = -2.975 

Insgesamt sind für die von der Bürgerenergie A31 Hohe Mark geplanten WEA 01 + 02 

+ 03 in Branden 8.838 Biotopwertpunkte auszugleichen. 

2.2 Auswirkungen auf die Natur 

Betriebs- und anlagenbedingte Auswirkungen wird es auch auf die Natur geben, denn der 

Bau einer WEA greift sowohl in den Boden- als auch in den Luftlebensraum ein. Die Anlage 

von neuen Ruderal- oder Gebüschvegetationen im unmittelbaren Umfeld des Maststandortes 

sind nicht vorgesehen. Vielmehr wird auf den mit Mutterboden überdeckten 

Fundamentflächen (siehe nachfolgende Abbildung) bzw. auf den Schotterflächen langfristig 

eine Sukzession stattfinden und Gräser magerer Standorte etablieren. Dadurch wird die 

Entstehung eines Kleinbiotopes, welches normalerweise in der ausgeräumten 

Agrarlandschaft fehlt und Lockwirkung auf ggf. windkraftsensiblen (Vogel-)Arten hat, 

verhindert werden. 

Die nötigen Entnahmen von Gehölzen zur Gewährleistung der Zuwegung sind ebenfalls eine 

Auswirkung auf die Natur, die spätestens mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen 

kompensiert werden müssen. Rückschnitte von Hecken, bzw. Gehölzen, die die Vegetation 

nicht negativ beeinträchtigen - sog. ĂAuf den Stock setztenñ, sind nur eine temporªre 

Beeinträchtigung und müssen nicht kompensiert werden.  
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Abbildung 1: Mastfundament mit angrenzender Überdeckung mit Mutterboden 

2.2.1 WEA 01-Branden 

Im Bereich der Zuwegung ergibt sich eine baubedingte Beeinträchtigung (Konfliktfeld K1) 

durch die Herstellung der Zufahrt. Eine Rodung, um die Anlage an ihren Standort 

transportieren zu können, ist nicht erforderlich. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Lageplan WEA 01 - Branden: Konfliktfeld K1 Baubedingte Beeinträchtigung / 

Gefährdung von Gehölzbeständen durch Wurzelbeschädigungen, X - nicht (mehr) beanspruchter 

Bereich im Wald (siehe Lageplan SWO) 
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Abbildung 3: Fotoaufnahme der geplanten Zuwegung zur WEA 01-Branden (östl. des Weges 
Vennhues Berge). Ein zu überschwenkender Bereich im Wald wird nicht beansprucht. 

2.2.2 WEA 02-Branden 

Im Bereich der Zuwegung ergibt sich eine baubedingte Beeinträchtigung (Konfliktfeld K1) 

durch die Fällung von sechs Bäumen: drei Stiel-Eichen (Quercus robur) mit einem 

Stammdurchmesser von 20 bis 30 cm,  zwei Sand-Birken (Hänge-Birken: Betula pendula) 

mit einem Stammdurchmesser von 30-40 cm und eine Weide (Salix spec.) mit einem Zwiesel 

im Stammdurchmesser von 2x 40 cm. Die Rodung ist erforderlich, um die Anlage an ihren 

Standort transportieren zu können. 

 

Abbildung 4: Ausschnitt Lageplan WEA 02 - Branden: Konfliktfeld K1 Baubedingte Beeinträchtigung / 

Gefährdung von Gehölzbeständen durch Rückschnitt, Fällung oder Wurzelbeschädigungen 
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Bei der Ende Oktober 2016 durchgeführten Inaugenscheinnahme der Bäume wurden keine 

Nester oder Höhlungen vorgefunden, die als Brut- oder Fortpflanzungsstätte genutzt werden 

könnten. Höhlungen oder Astausbrüche, die z.B. als Fledermausquartier dienen könnten, 

wurden ebenfalls nicht vorgefunden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Fällung 

der Bäume - sofern diese im Zeitraum zwischen dem 01.10. - 28.02. eines Jahres erfolgt - 

nicht gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird. 

  

Abbildung 5: Fotoaufnahme der 6 zu fällenden Bäume 
an der geplanten Zuwegung der WEA 02-Branden (östl. des Weges Vennhues Berge) 

 

2.2.3 WEA 03-Branden 

Im Bereich der Zuwegung ergibt sich eine baubedingte Beeinträchtigung (Konfliktfeld K1) 

durch das evtl. erforderliche Aufweiten des Lichtraumprofiles der wegbegleitenden Hecke. 

Eine Rodung ist nicht erforderlich. 
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Abbildung 6: Ausschnitt Lageplan WEA 03 - Branden: Konfliktfeld K1 Baubedingte Beeinträchtigung 

durch das Aufweiten des Lichtraumprofils  

2.3 Schutzwürdige Böden 

Im Gebiet Branden wird es voraussichtlich zu keiner Beeinträchtigung schutzwürdiger Böden 

kommen. Die Zuwegung der mittleren Anlage wurde  - wie im LBP Teil I gefordert - 

angepasst, so dass diese nicht über grundwasser- und staunässefreien, tiefgründigen Sand- 

und Schuttböden errichtet werden wird. An allen Standorten der drei geplanten 

Windkraftanlagen bzw. deren Zufahrten / Kranaufstellflächen (WEA 01 / 02 / 03 - Branden) 

wird es zu keiner Überbauung schutzwürdiger Böden kommen. Geologisch schutzwürdige 

Objekte sind ebenfalls nicht betroffen. Eine Kompensation schutzwürdiger Böden ist daher 

nicht erforderlich. 

Zusätzlich gibt es ein geringes Konfliktpotenzial hinsichtlich des Ertragspotenzials des 

Bodens. Durch den Bau der WEA werden Teile des Bodens versiegelt bzw. teilversiegelt. 

Diese Flächen sind landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar und bleiben bis zum möglichen 

Rückbau der Anlage ertragslos. Anfallender Aushub bei der Errichtung der Fundamente 

muss auf Mieten nach Horizonten getrennt gelagert werden. Der Überschuss, der nicht 

wieder verwendet wird, ist ortsnah auf den Flächen horizontengerecht zu verteilen. 

Gegebenenfalls ist eine ökologische Baubegleitung vorzusehen. Der Ausgleich der 

Versiegelung erfolgt über die Biotopwerte.  
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Abbildung 7: Schutzwürdige Böden und geologisch schutzwürdige Objekte (grau schraffiert). Die vom 
Bauvorhaben direkt betroffenen schutzwürdigen Böden, sind die hellgelben Flächen: schutzwürdige 
Böden mit aktuell grundwasser- und staunässefreien, tiefgründigen Sand- und Schuttböden und die 

hellgrünen, graugestrichelten Flächen: sehr schutzwürdige Moorböden. Die orangenen Kreuze stellen 
schematisch die geplanten WEA - Standorte dar (Geologischer Dienst NRW). 

 

3 Verminderungs- bzw. Ausgleichmaßnahmen 

3.1 Kompensation Biotopwert 

Die für die geplante WEA 01 / WEA 02 und WEA 03 in Branden erforderlichen 

Biotopwertpunkte werden über das bestehende Ökokonto von Herrn Sven Busch 

(39/Busch/1) ausgeglichen. Eine vertragliche Vereinbarung liegt den Antragsunterlagen bei 

(siehe Anlage). 

3.1.1 WEA 01-Branden 

Die für die geplante WEA 01 in Branden erforderlichen 2.561 Biotopwertpunkte werden über 

das bestehende Ökokonto von Herrn Sven Busch (39/Busch/1) ausgeglichen: 

 

Gemarkung:    Heiden 

Flur:    54 

Flurstück:   33 

Flächengröße:  22.650 m2 

verfügbare Wertpunkte: 19.914 

Erforderliche Wertpunkte: 2.561 (WEA 01) 

WEA 01 Branden 

 
WEA 02 Branden 

 
WEA 03 Branden 
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3.1.2 WEA 02-Branden 

Die für die geplante WEA 02 in Branden erforderlichen 2.847 Biotopwertpunkte werden über 

das bestehende Ökokonto von Herrn Sven Busch (39/Busch/1) ausgeglichen: 

Gemarkung:    Heiden 

Flur:    54 

Flurstück:   33 

Flächengröße:  22.650 m2 

verfügbare Wertpunkte: 19.914 

Erforderliche Wertpunkte: 2.847 (WEA 02) 

3.1.3 WEA 03-Branden 

Die für die geplante WEA 03 in Branden erforderlichen 2.975 Biotopwertpunkte werden über 

das bestehende Ökokonto von Herrn Sven Busch (39/Busch/1) ausgeglichen: 

Gemarkung:    Heiden 

Flur:    54 

Flurstück:   33 

Flächengröße:  22.650 m2 

verfügbare Wertpunkte: 19.914 

Erforderliche Wertpunkte: 2.975 (WEA 03) 

 

Bezeichnung Biotopwertpunkte 

verfügbar erforderlich 

  gesamt pro WEF pro WEA 

     

Ökokonto S. Busch 19.914   

     

Schlickenbrook (WEF 2)  2.330  

WEA 01   2.330 

WEA 02   sep. Komp.maßnahmen 

     

Branden (WEF 5)  8.681  

WEA 01   2.758 

WEA 02   2.588 

WEA 03   3.335 

     

Branden (WEF 4)  8.383  

WEA 01   2.561 

WEA 02   2.847 

WEA 03   2.975 

     

restl. Punkte Ökokonto Sven 
Busch: 

520  19.394 
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3.2 Kompensation Fällungen 

Es sollen die vorhandenen Lücken der bestehenden Baumreihe ergänzt werden, so dass 

hier der Alleecharakter langfristig erhalten bleibt bzw. wieder hergestellt wird. Die 

Pflanzungen erfolgen in einem Abstand von max. 10 m zueinander zu den bestehenden 

Bäumen. Als Pflanzqualität sind mindestens dreimal verschulte (3xv), solitäre Hochstämme 

(HSt) als Straßenbaum mit einem Stammumfang (StU) von mind. 12-14 cm mit Ballen 

(mB) zu verwenden. Bei der Auswahl der Bäume ist zu beachten, dass zur Erhaltung und 

Wiederherstellung der genetischen Vielfalt der Region es erforderlich ist, dass bei 

Gehölzpflanzungen standortheimisches /-typisches Material verwendet wird. Es sind 

regional entstandene (autochthone) Arten und Sippen zu verwenden, um eine 

Vereinheitlichung der Gehölzausstattung zu verhindern. 

Es wird eine Pflanzgrube mit 3-fachem Ballenumfang ausgehoben, Substrat eingebracht  

und vor der Pflanzung ein Pflanzschnitt durchgeführt. Als Verankerung ist eine 3-Bock-

Verankerung aus Holzpfählen (mind. 10 cm Durchmesser, 2,50 m Höhe (nach Einbau)) 

sowie Anbindung mit Kokosstrick und Verbißschutz vorgesehen. 

Mit der insgesamt über drei Vegetationsperioden andauernden Fertigstellungs- bzw. 

Entwicklungspflege, einschl. Erziehungsschnitt, sind auch das Wässern und der Schutz vor 

Schadinsekten bzw. Nagern vorgesehen. Abgestorbene Pflanzen werden ersetzt, bis der 

Anwachserfolg gewährleistet ist. Die genauen Pflanzstandorte werden vor Ort mit der 

Gemeinde festgelegt und ausgepflockt. 

3.2.1 WEA 01-Branden 

Für die Anlieferung der Anlage kann evtl. ein Zurückschneiden der wegbegleitenden Gehölze 

erfolgen. Dies erfolgt lediglich in dem Maße, dass das Lichtraumprofil wieder hergestellt wird 

Eine Kompensation in Form einer Ersatzpflanzung o.ä. ist dafür nicht erforderlich. 

3.2.2 WEA 02-Branden 

Die für die Anlieferung der Anlage zu fällenden drei Stiel-Eichen (Quercus robur) und beiden 

Birken (Betula pendula) werden im Verhältnis 1:4 insgesamt 20 Bäume nachgepflanzt. Für 

die Weide (Salix spec.)werden insgesamt 2 Weiden nachgepflanzt. Dies erfolgt im 

Nahbereich des alten Standortes entlang des Weges ĂVennhues Bergeñ.  

Die beiden Flurstücke sind im Eigentum der Gemeinde Heiden. Eine vertragliche 

Vereinbarung über die Fällung und die Erlaubnis, die 22 Bäume entlang des Weges 

ĂVennhues Bergeñ verlaufenden StraÇenseitenraumes anzupflanzen, liegt vor (siehe Anlage 

zur Antragsunterlage). Eine grundbuchdingliche Sicherung für die 

Kompensationspflanzungen wird spätestens bis zur Fertigstellung der Pflanzmaßnahme 

vorgelegt. 

Standort: Gemeinde Heiden (= Eigentümer) 

Gemarkung: Heiden 

Flur:  43 

Flurstücke: 7 u. 33 
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Abbildung 8: Standorte der Ersatzpflanzungen entlang des Weges ĂVennhues Bergeñ. Blau = WKA 

01-Branden / Rot = Nachpflanzungen WKA 02 (Quelle: TIM-online /M 1:2.000) 

 

3.2.3 WEA 03-Branden 

Für die Anlieferung der Anlage kann evtl. ein Zurückschneiden der wegbegleitenden Gehölze 

erfolgen. Dies erfolgt lediglich in dem Maße, dass das Lichtraumprofil wieder hergestellt wird 

Eine Kompensation in Form einer Ersatzpflanzung o.ä. ist dafür nicht erforderlich. 

3.3 Kompensation Boden 

Zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind folgende 

Schutzmaßnahmen beim Bau - sowohl auf dem eigentlichen Baufeld, als auch auf den 

Randflächen zu berücksichtigen:  

Å Verzicht auf Befahren von nassen Böden 

Å Bodenschutzmatten bei Bedarf in Bereichen grundwassernaher Standorte 

Å Einsatz von Geräten mit geringer Flächenpressung 

Å Schichtgerechtes Lagern der Böden (Trennung A-, B- und C-Horizont) und 

schichtgerechter, morphologisch angepasster Wiedereinbau des Bodens (DIN 

18915, DIN 19731) 

Å vollständiger Wiedereinbau des Bodenaushubs im Nahbereich oder fachgerechte 

Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial 

Å Tiefenlockerung des Bodens nach Wiedereinbau 

WKA 02 - Branden 






















